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RS OGH 1959/7/13 2Ob332/59
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.07.1959

Norm

StVO §19 Abs1 BIa

Rechtssatz

Die Vorrangsregel des § 19 Abs 4 StPolO gilt auch für die Einmündigung eines Platzes in eine Straße; dabei ist es

gleichgültig, ob der Verkehr auf der in Betracht kommenden Fläche stark oder schwach ist und ob es sich um eine

Sackgasse handelt.
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